
 
 

Regierungsratsbeschluss vom 4. Juni 2024  

 
 Nr. 2024/840  

 

Stiftung Pro Hersiwil, 4566 Oekingen: Beitrag aus dem Swisslos-Fonds an das 
Kulturprogramm in der Galerie NäijereHuus 2024 
  

1. Erwägungen 

Die Stiftung Pro Hersiwil, Oekingen, ersucht um einen Beitrag aus dem Swisslos-Fonds an das 
Kulturprogramm in der Galerie NäijereHuus 2024. Insgesamt finden 13 Anlässe wie Ausstellun-
gen, Lesungen und musikalische Veranstaltungen statt. Im Jahresprogramm figurieren vor allem 
regionale bildende Kunstschaffende, sowie regionale und schweizerisch bekannte Schriftstelle-
rinnen und Schriftsteller wie Regula Portillo und der Krimiautor Christoph Gasser. Im November 
/ Dezember finden als Highlight eine grosse Weihnachtsausstellung mit 10 Kunstschaffenden 
und einer Outdoor-Lichtinstallation von Otto Gasser sowie ein Konzert des Ensembles 
«La pomme pourrie» statt. Es ist ein Aufwand in der Höhe von Fr. 45'950.00 budgetiert. 

2. Beschluss 

2.1 Der Stiftung Pro Hersiwil, Oekingen, wird an das Kulturprogramm in der Galerie 
NäijereHuus 2024 ein Beitrag von Fr. 12'000.00 aus dem Swisslos-Fonds zugesprochen. 

2.2 Diese Beitragszusicherung ist auf 3 Jahre ab dem Datum dieses Beschlusses befristet 
und erlischt nach Ablauf dieser Frist ohne Weiteres. 

2.3 In den Werbeunterlagen ist mit dem Logo Swisslos-Fonds SoKultur auf das 
Kulturengagement des Swisslos-Fonds des Kantons Solothurn hinzuweisen. Das Logo 
ist unter so.ch/swisslos-fonds abrufbar. 

2.4 Grössere Differenzen (grösser +/- 10%) zwischen Voranschlag und Schlussabrechnung 
sind schriftlich zu begründen. Weichen die abgerechneten Leistungen - ohne schlüssige 
Begründung - vom budgetierten Aufwand/Ertrag ab, ist die Abteilung Swisslos-Fonds 
ermächtigt, den zugesprochenen Beitrag zu kürzen. 

2.5 Die Abteilung Swisslos-Fonds ist ermächtigt, den Beitrag zulasten des Kontos Swisslos-
Fonds (Auftrag 83584) wie folgt anzuweisen: 

2.5.1 Fr. 8'000.00 Projektbeitrag (1. Tranche), nach Erhalt einer Rechnung mit 
Einzahlungsschein; 

2.5.2 Fr. 4'000.00 Defizitdeckungsgarantie (2. Tranche), unter Vorbehalt von Ziffer 2.4, nach 
Erhalt der Schlussabrechnung sowie einer Rechnung mit Einzahlungsschein. 
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2.6 Die Abrechnungsunterlagen für die Auszahlungsanweisung können elektronisch 
eingereicht werden. 

Andreas Eng 
Staatsschreiber 

  

Verteiler 

Abteilung Swisslos-Fonds cle/012746 (kein Papierversand) 

Amt für Kultur und Sport (10) 
Stiftung Pro Hersiwil, Franziska Kindler, Hauptstrasse 1, 4566 Oekingen 


